
An die ProSiebenSat.1 Media SE, Unterföhring

Wir haben den nichtfinanziellen Bericht der ProSiebenSat.1 
Media SE nach § 289b HGB, der mit dem nichtfinanziellen Bericht 
des Konzerns nach § 315b HGB zusammengefasst ist, beste-
hend aus den im Kapitel „Nachhaltigkeit“ des Geschäftsberichts 
2020 gesondert durch eine graue Linie am linken bzw. rech-
ten Seitenrand des Textes gekennzeichneten Angaben sowie 
dem durch Verweisung als Bestandteil qualifizierten Abschnitt 
„Organisation und Konzernstruktur“ des Konzernlageberichts, 
für den Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 
(nachfolgend: zusammengefasster nichtfinanzieller Bericht) 
einer Prüfung zur Erlangung hinreichender Sicherheit unter-
zogen. Sonstige Verweise auf Angaben außerhalb des zusam-
mengefassten nichtfinanziellen Berichts sowie Angaben für 
Vorjahre waren nicht Gegenstand unseres Auftrags.

VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN 
VERTRETER

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich 
für die Aufstellung des zusammengefassten nichtfinanziellen 
Berichts in Übereinstimmung mit den §§ 315c i. V. m. 289c bis 
289e HGB.

Diese Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesell-
schaft umfasst die Auswahl und Anwendung angemessener 
Methoden zur Aufstellung des zusammengefassten nicht
finanziellen Berichts sowie das Treffen von Annahmen und die 
Vornahme von Schätzungen zu einzelnen Angaben, die unter 
den gegebenen Umständen angemessen sind. Ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrol-
len, die sie als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung 
des zusammengefassten nichtfinanziellen Berichts zu ermög-
lichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbe-
absichtigten – falschen Angaben ist.

ERKLÄRUNGEN DES 
WIRTSCHAFTSPRÜFERS IN BEZUG  
AUF DIE UNABHÄNGIGKEIT  
UND QUALITÄTSSICHERUNG 

Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung 
mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflich-
ten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Unsere Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wendet die nationa-
len gesetzlichen Regelungen und berufsständischen Verlaut-
barungen zur Qualitätssicherung an, insbesondere die Berufs-
satzung für Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer sowie 
den IDW Qualitätssicherungsstandard: Anforderungen an die 
Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1).

VERANTWORTUNG DES 
WIRTSCHAFTSPRÜFERS

Unsere Aufgabe ist es, auf Grundlage der von uns durchge-
führten Prüfung ein Prüfungsurteil mit hinreichender Sicher-
heit über den zusammengefassten nichtfinanziellen Bericht 
abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung des International 
Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised): 
„Assurance Engagements other than Audits or Reviews of His-
torical Financial Information“, herausgegeben vom Internatio-
nal Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), durch-
geführt. Danach haben wir die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass wir mit einer hinreichenden Sicherheit 
beurteilen können, ob der zusammengefasste nichtfinanzi-
elle Bericht der Gesellschaft in allen wesentlichen Belangen 
in Übereinstimmung mit den §§ 315c i. V. m. 289c bis 289e HGB 
aufgestellt worden ist. 

Die Prüfung des zusammengefassten nichtfinanziellen Berichts 
umfasst die Durchführung von Prüfungshandlungen und das 
Erlangen von Prüfungsnachweisen für die in dem zusammen-
gefassten nichtfinanziellen Bericht enthaltenen quantitativen 
und qualitativen Angaben, die ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 
umfassen unsere Prüfungshandlungen:

_	 Gewinnung eines Verständnisses hinsichtlich der Auswahl 
der Themen für den zusammengefassten nichtfinanziel-
len Bericht, der Risikoeinschätzung und der Konzepte der 
ProSiebenSat.1 Media SE und des Konzerns für die als wesent-
lich identifizierten Themen,

_	 Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher 
– beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstel-
lungen im zusammengefassten nichtfinanziellen Bericht, 
Planung und Durchführung von Prüfungshandlungen als 
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Reaktion auf diese Risiken sowie Erlangung von Prüfungs-
nachweisen, die ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, 
dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da 
Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellun-
gen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhal-
ten können,

_	 Gewinnung eines Verständnisses von dem für die Prüfung 
des zusammengefassten nichtfinanziellen Berichts relevan-
ten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu 
planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen 
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirk-
samkeit dieser Systeme abzugeben,

_	 Einholung ausreichender, geeigneter Prüfungsnachweise für 
die Nachhaltigkeitsinformationen der Gesellschaften inner-
halb des Konzerns, um unser Prüfungsurteil abzugeben,

_	 Beurteilung der Angemessenheit der von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Methoden sowie die Vertretbarkeit 
der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätz-
ten Werte und damit zusammenhängenden Angaben und

_	 Beurteilung der Darstellung der Angaben des zusammen-
gefassten nichtfinanziellen Berichts.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-
nachweise ausreichend und angemessen sind, um als Grund-
lage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

PRÜFUNGSURTEIL

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse ist der zusammengefasste nichtfinanzielle 
Bericht für den Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 
2020 in allen wesentlichen Belangen in Übereinstimmung mit 
den §§ 315c i. V. m. 289c bis 289e HGB aufgestellt worden.

VERWENDUNGSZWECK DES VERMERKS

Wir erteilen diesen Vermerk auf Grundlage des mit der 
ProSiebenSat.1 Media SE geschlossenen Auftrags. Die Prüfung 
wurde für Zwecke der Gesellschaft durchgeführt und der Ver-
merk ist nur zur Information der Gesellschaft über das Ergebnis 
der Prüfung bestimmt und nicht für andere als bestimmungs-
gemäße Zwecke zu verwenden. Dieser Vermerk ist nicht dazu 
bestimmt, dass Dritte hierauf gestützt (Vermögens-) Entschei-
dungen treffen.

AUFTRAGSBEDINGUNGEN UND HAFTUNG

Für diesen Auftrag gelten, auch im Verhältnis zu Dritten, unsere 
Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer 
und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017  
(www.de.ey.com/IDW-Auftragsbedingungen). Wir verweisen 
ergänzend auf die dort in Ziffer 9 enthaltenen Haftungsregelun-
gen und auf den Haftungsausschluss gegenüber Dritten. Drit-
ten gegenüber übernehmen wir keine Verantwortung, Haftung 
oder anderweitige Pflichten, es sei denn, dass wir mit dem Drit-
ten eine anders lautende schriftliche Vereinbarung geschlossen 
hätten oder ein solcher Haftungsausschluss unwirksam wäre. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisie-
rung des Vermerks hinsichtlich nach seiner Erteilung eintre-
tender Ereignisse oder Umstände vornehmen, sofern hierzu 
keine rechtliche Verpflichtung besteht. Wer auch immer das in 
vorstehendem Vermerk zusammengefasste Ergebnis unserer 
Tätigkeit zur Kenntnis nimmt, hat eigenverantwortlich zu ent-
scheiden, ob und in welcher Form er dieses Ergebnis für seine 
Zwecke nützlich und tauglich erachtet und durch eigene Unter-
suchungshandlungen erweitert, verifiziert oder aktualisiert.

München, den 25. Februar 2021

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Nicole Richter			   Annette Johne
Wirtschaftsprüferin		  Wirtschaftsprüferin
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